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Ergebnisübersicht 
Die DB Netz AG plant auf den Bahnstrecken 6002/6081 in Berlin im Abschnitt Berlin Karow - 
Bernau die Erneuerung der Eisenbahnüberführung Pölnitzweg (km 15,003 der Strecke 6002 
bzw. km 15,004 der Strecke 6081). 
 
Aufgrund der damit verbundenen horizontalen und vertikalen Gleislageänderungen stellen 
die Änderungen des Schienenweges einen „erheblichen baulichen Eingriff“ nach der Ver-
kehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV [1] dar. Mittels einer Schallimmissionsprognose 
war daher zu untersuchen, ob das Bauvorhaben auch zu einer „wesentlichen Änderung“ der 
Lärmsituation führt. 
 
Die Berechnung der Beurteilungspegel in der Nachbarschaft für den Prognose-Nullfall 
(Lärmbelastung vor Umbau) und den Prognose-Planfall (Lärmbelastung nach Umbau) hat 
ergeben, dass an mehreren Wohngebäuden Ansprüche auf Lärmschutz entstehen. 
 
Die zur Prüfung der Grenzwerteinhaltung durchgeführte Untersuchung von aktiven Lärm-
schutzmaßnahmen hat ergeben, dass mit Lärmschutzwänden beiderseits der Strecke so-
wohl die Lösung insbesondere einer Vielzahl der Tagschutzfälle als auch eine deutliche Ge-
räuschminderung für die verbleibenden Schutzfälle erreicht werden kann. 
 
Daher wird die Errichtung von 2 Lärmschutzwänden mit einer Gesamtlänge von fast 1000 m 
mit Kosten von ca. 2,4 Mio. € empfohlen. 
 
Trotz aktiver Lärmschutzmaßnahmen verbleibt für 52 Gebäude ein Anspruch auf Lärm-
schutz „dem Grunde nach“. Im Rahmen von Ortsbegehungen ist für diese Gebäude der be-
stehende Schallschutz objektgenau zu ermitteln. Die ggf. erforderlichen schalltechnischen 
Maßnahmen sind dann nach der Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. 
BImSchV) auszulegen. 
 
Bei der Auslegung der Lärmschutzwände wurde berücksichtigt, dass perspektivisch die Her-
stellung eines zweiten S-Bahngleises geplant ist. Dies ist nicht Bestandteil des Bauvorha-
bens EÜ Pölnitzweg, jedoch kann unter Rücksicht auf zukünftige Planungen die LSW damit 
nicht unmittelbar an das vorhandene S-Bahngleis gestellt werden. Es wurde vorsorglich ei-
nen Abstand von 4 m zur Mitte des geplanten 2. S-Bahngleises angesetzt. 
 
 

Der Bericht enthält 99 Seiten inklusive 10 Anhänge. 
Dresden, den 23.03.2021  

cdf Schallschutz  

    
Dipl.-Ing. Dieter Friedemann   Dipl.-Ing. Lorenz Wiedemann 
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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Zur dauerhaften und uneingeschränkten Verfügbarkeit der Eisenbahnüberführung Pölnitz-

weg in Berlin (km 15,003 der Strecke 6002 bzw. km 15,004 der Strecke 6081) ist deren Er-

neuerung geplant. 

 

An der Strecke 6002 (S-Bahn) sind nur geringe Gleislageänderungen im einstelligen cm-

Bereich (< 10 cm) vorgesehen. 

 

Dagegen wird an der Strecke 6081 das linke Streckengleis im Bereich der Eisenbahnüber-

führung um ca. 1,0 m in Richtung Nordwest verschoben. Am rechten Streckengleis erfolgen 

horizontale Gleislageänderungen von maximal ca. 0,3 - 0,4 m jeweils ca. 150 m vor und 

nach der Überführung. 

 

Gleichzeitig werden die Gleise zur Realisierung einer lichten Höhe von 4,5 m um ca. 0,3 m 

angehoben. 

 

Die lichte Weite der Brücke und die Brückenkonstruktion als Stahltrogwerk bleiben erhalten.  

 

Die mit dem Ersatzneubau verbundenen Gleislageänderungen stellen einen „erheblichen 

baulichen Eingriff“ nach der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV [1] dar und sind 

entsprechend zu untersuchen.  

 

Zu Prüfung der schalltechnischen Auswirkungen des Bauvorhabens wird eine Schallimmis-

sionsprognose erstellt. In dieser werden die Beurteilungspegel in der Nachbarschaft für den 

Prognose-Nullfall (Lärmbelastung vor Umbau) und den Prognose-Planfall (Lärmbelastung 

nach Umbau) berechnet und nach dem Beurteilungsverfahren der Verkehrslärmschutzver-

ordnung bewertet. 

 

Dabei werden sowohl die Immissionen der Strecke 6002 als auch die der Strecke 6081 nach 

den Grundsätzen des gemeinsamen Verkehrsweges berücksichtigt. 

 

Die Ausgangsdaten, die Vorgehensweise und die Ergebnisse der schalltechnischen Unter-

suchung werden nachfolgend dargestellt. 
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2. Grundlagen 

Das Bauvorhaben stellt aufgrund der geplanten Gleislageänderungen einen „erheblichen 

baulichen Eingriff“ nach der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV [1] dar. 

 

Mittels einer Schallimmissionsprognose ist daher zu untersuchen, ob das Bauvorhaben auch 

zu einer „wesentlichen Änderung“ der Lärmsituation führt. 

 

Dazu wird eine Schallimmissionsprognose erstellt. In dieser werden die Beurteilungspegel in 

der Nachbarschaft für den Prognose-Nullfall (baulicher Bestand) und den Prognose-Planfall 

(nach Umbauvorhaben) berechnet und nach dem Beurteilungsverfahren der Verkehrslärm-

schutzverordnung bewertet. 

 

Werden nach den Kriterien der Verkehrslärmschutzverordnung Ansprüche auf Lärmschutz 

„dem Grunde nach“ ausgelöst, so erfolgt die Dimensionierung von Lärmschutzmaßnahmen 

mit dem Ziel, die Immissionsgrenzwerte der Verordnung an den anspruchsberechtigten Im-

missionsorten einzuhalten. 

 

Die Empfehlung durchzuführender Lärmschutzmaßnahmen erfolgt auf Basis einer Kosten-

Nutzen-Rechnung unter Berücksichtigung weiterer Parameter (z. B. städtebaulicher Gestal-

tung). 

 

Vom Auftraggeber wurden als Grundlage der Berechnungen folgende Unterlagen bzw. In-

formationen übergeben: 

 
• Vorhabensbeschreibung 

• Verkehrsbelegung und Fahrgeschwindigkeiten  

• Trassierungsentwurf einschließlich angrenzender Bebauung 

 

Zur Einschätzung der örtlichen Situation erfolgte durch unser Büro eine Ortsbegehung. Die 

Erkenntnisse daraus fließen in die Untersuchungen ein (siehe z. B. Pkt. 4 örtliche Gegeben-

heiten, Gebietseinstufung). 
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3. Rechtliche Einordnung des Vorhabens 

Für den Bau oder die wesentliche Änderung von Straßen- oder Schienenverkehrswegen gilt 

die Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV [1]. Im § 1 der Verordnung sind deren 

Anwendungsbereich und im § 2 die Immissionsgrenzwerte zum Schutz der Nachbarschaft 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen angegeben. 

 

3.1. Beurteilungsgrundlagen 

Nach § 1 (2) der 16. BImSchV ist eine Änderung der bestehenden Geräuschimmissionssitu-

ation wesentlich, wenn 
 
-  eine Straße um eine oder mehrere durchgehende Fahrstreifen ... oder ein Schienenweg um ein 

oder mehrere durchgehende Gleise baulich erweitert wird oder 
 
-  durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Ver-

kehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) am 
Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhöht wird. 

 
- Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Ver-

kehrsweg ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der 
Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhöht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten. 

 
 

Die Anwendung der Verkehrslärmschutzverordnung setzt immer einen substanziellen bauli-

chen Eingriff in den Schienenweg voraus. Beispiele dafür sind insbesondere: 

 
- deutliche horizontale und/oder vertikale Änderungen der Gleislage 

- Baumaßnahmen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsweges  

- der Neubau einer Eisenbahnüberführung (EÜ) oder eines Bahnüberganges (BÜ) 

- die Vergrößerung der lichten Weite einer Eisenbahnüberführung  

 
 

Demgegenüber sind nicht erhebliche bauliche Eingriffe: 

 
- der Einbau von Weichen  

- das Errichten oder Versetzen von Signalanlagen 

- der Bau von Lärmschutzwänden und Lärmschutzwällen 
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3.2. Immissionsgrenzwerte 

Nach § 2 (1) der Verkehrslärmschutzverordnung ist beim Bau oder der wesentlichen Ände-

rung sicherzustellen, dass die Beurteilungspegel die folgenden Immissionsgrenzwerte nicht 

überschreiten. 

 
Tab. 1  Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Art der zu schützenden Nutzung 

Anlagen und Gebiete 

Immissionsgrenzwert 
Tag Nacht 

in dB(A) in dB(A) 

an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen 
und Altenheimen 

 
57 

 
47 

in reinen und allgemeinen Wohngebieten 
und Kleinsiedlungsgebieten 

 
59 

 
49 

in Kerngebieten, Dorfgebieten und Misch-
gebieten 

 
64 

 
54 

in Gewerbegebieten 
 

69 
 

59 

 
Die Einstufung der zu schützenden Nutzung ergibt sich nach § 2 (2) der 16. BImSchV aus 

den Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Anlagen und Gebiete, für die keine Bebau-

ungspläne bzw. Festsetzungen bestehen, sind nach der Schutzbedürftigkeit zu beurteilen. 

 

Für Nutzungen, die nur am Tage erfolgen (z. B. Büro, Schule, Kindergarten), wird die Prü-

fung auf wesentliche Änderung ausschließlich für den Tagzeitraum durchgeführt. 

 

3.3. Berechnungsgrundlagen 

Die Schallimmissionsberechnungen erfolgen gemäß der aktuellen Verkehrslärmschutzver-

ordnung - 16. BImSchV [1]. 

 
Die genannte Verordnung enthält in ihrer Anlage 2 das Verfahren zur Berechnung der Beur-

teilungspegel - Schall 03.  
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Die Berechnung der Beurteilungspegel Lr für Schienenverkehrslärm erfolgt nach Verkehrs-

lärmschutzverordnung aus der Anzahl der Züge der jeweiligen Zugart sowie die den betrieb-

lichen Planungen zugrunde liegenden Geschwindigkeiten auf dem zu betrachtenden Stre-

ckenstück. Die Beurteilungspegel stellen Mittelungspegel für die Zeiträume Tag (6:00 - 22:00 

Uhr) und Nacht (22:00 - 6:00 Uhr) dar. 

 

Eingangsgrößen für die Berechnung sind insbesondere: 

 
- die Bebauung 
- die Lage des Verkehrsweges 
- der Schallleistungspegel des Verkehrsweges unter Berücksichtigung der 

- Zugzahlen nFz 
- Zugarten Fz mit entspr. Schallquellenarten (z. B. Rollgeräusche aufgrund  
 Bremsbauart, Aggregat- und Antriebsgeräusche, aerodynamische Geräusche) 
- Fahrgeschwindigkeiten  
- Fahrbahnart und Bahnübergänge 
- Fahrflächenzustand 
- Brücken 
- Auffälligkeiten von Geräuschen (z. B. Kurven) 

 

Nach der Verkehrslärmschutzverordnung wird der längenbezogene Schallleistungspegel 

LW’A,f,h,m,Fz  (im Oktavband f von 63 Hz bis 8 kHz, im Höhenbereich h, infolge einer Teilschall-

quelle m) für eine Fahrzeugeinheit der Fahrzeugkategorie Fz je Stunde nach folgender Glei-

chung berechnet: 

( )∑ ∑+++







++∆+=

c k
kcmhfcmhf

Fz
mhf

Q

Q
FzmhAFzmhAFzmhfAW KccdB

v
vbdB

n
n

aaL ,,,,,,
0

,,
0,

,,,,,,,,,,' 21lglg10  

mit: 
  

aA,h,m,Fz Gesamtpegel der längenbezogenen Schallleistung der Fahrzeugkategorie Fz bei  
v0 = 100 km/h auf Schwellengleis mit durchschnittlichem Fahrflächenzustand 

∆af,h,m,Fz Pegeldifferenz im Oktavband f der Fahrzeugkategorie 
nQ Anzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit 
nQ,0 Bezugsanzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit 
bf,h,m Geschwindigkeitsfaktor 
vFz Geschwindigkeit in km/h 
v0 Bezugsgeschwindigkeit, v0 = 100 km/h 

( )∑ +
c

cmhfcmhf cc ,,,,,, 21
 

Summe der Pegelkorrekturen für Fahrbahnart (c1) und Fahrfläche (c2) 
∑

k
kK
 

Summe der Pegelkorrekturen für Brücken KBr und Auffälligkeit von Geräuschen KL (z. B. 
Kurvenfahrgeräusch) 
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Aus der Anzahl der Fahrzeugeinheiten nFz pro Stunde wird der längenbezogene Schallleis-

tungspegel (auch als Emissionspegel LW‘ bezeichnet) berechnet: 

 

dBnL
Fzm

L
FzhfAW

FzmhfAW









= ∑

,

1,0
,,'

,,,,'10lg10  

 

Die Schallimmission am Immissionsort wird als äquivalenter Dauerschallpegel LpAeq für den 

Zeitraum einer vollen Stunde errechnet. Er wird durch energetische Addition der Beiträge 

von allen Teilstücken ks und Ausbreitungswegen w gebildet: 

 

dBL
wkhf

ADDL
pAeq

s

wskhfskwsklskhfWA









= ∑ −++ Ω

,,,

)(1,0 ,,,,,,,,,10lg10  

 
LWA,f,h,ks Schallleistungspegel in der Mitte des Teilstückes ks, der die Emission aus dem Hö-

henbereich h angibt 
Dl,ks,w Richtwirkungsmaß für den Ausbreitungsweg w 
DΩks Raumwinkelmaß 
Af,h,ks,w Ausbreitungsdämpfungsmaß aus geometrischer Ausbreitung, Luftabsorption, Boden-

einfluss und Abschirmung durch Hindernisse 
 

Die Beurteilungspegel werden unter Berücksichtigung der Beurteilungszeit von tags 16 h 

und nachts 8 h aus den äquivalenten Dauerschallpegeln LpAeq gebildet.  

 

Gemäß dem 11. Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes [6] darf der 

Schienenbonus ab dem 1. Januar 2015 für Schienenbahnen nicht mehr angewendet wer-

den, soweit zu diesem Zeitpunkt für den jeweiligen Abschnitt eines Vorhabens das Planfest-

stellungsverfahren noch nicht eröffnet ist und die Auslegung des Planes noch nicht öffentlich 

bekannt gemacht wurde. 

 

Daher kommt der Schienenbonus in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung nicht 

mehr zur Anwendung. 
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3.4. Prüfung auf Lärmschutzansprüche  

Nachfolgende Abbildung aus [7] verdeutlicht den sich aus der 16. BImSchV (vgl. Pkt. 3.1) 

ergebenden Ablauf der Prüfung auf Lärmvorsorgeansprüche in schematischer Form.  

 

 

Bild 1 Ablaufschema zur Prüfung auf Lärmvorsorgeansprüche nach der 16. BImSchV [1] / Akustik 38 [7] 
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Bei der Prüfung, ob ein erheblicher baulicher Eingriff zu einer wesentlichen Änderung führt, 

sind die zu erwartenden Beurteilungspegel für den Zustand mit und ohne baulichen Eingriff 

jeweils unter Berücksichtigung der Prognoseverkehrsmenge zu berechnen.  

 

Nach [5] gilt weiterhin: 

Für ganztägig genutzte Gebiete/bauliche Anlagen wie z. B. Wohngebäude, Hotels, Kranken-

häuser und Sanatorien besteht Anspruch auf Einhaltung der Tag- und Nachtgrenzwerte, 

wenn in mindestens einem der beiden Beurteilungszeiträume (Tag / Nacht) eine wesentliche 

Änderung auftritt. Hingegen löst eine ausschließlich nachts auftretende wesentliche Ände-

rung für nur tagsüber genutzte Gebäude (z. B. Schule, Kindertagestätte oder Büro) keine 

Lärmschutzansprüche aus. Gleiches gilt für Außenwohnbereiche (Gärten, Terrassen, Balko-

ne usw.), da diese rechtlich nachts nicht dem dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen. 

Dies führt auf folgende Zuordnung: 

 

Tab. 2  Prüfung auf wesentliche Änderung und Lärmschutzansprüche nach [5]   
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4. Örtliche Gegebenheiten 

Ein Übersichtslageplan mit Darstellung der Lage des Bauvorhabens und der umliegenden 

Nutzungen ist im Anhang 1 dargestellt. 

 

Nachfolgend werden die Ausgangsdaten zur Berechnung der Emissionspegel und zur Bil-

dung des Modells zur Schallausbreitung beschrieben. 

 

Das Höhenmodell wurde aus den Geo-Daten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

und Umwelt Berlin erstellt (DGM-Höhenraster 2 m). Zusätzlich wurde die Eisenbahnüberfüh-

rung modelliert.  

 

Die Digitalisierung der Gebäude erfolgte aus den vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten 

Lageplänen (IVL-Pläne) sowie den aktuellen Flurstückkarten und Luftbildern.  

 

Die Höhe der maßgeblichen Gebäude wurde auf der Grundlage einer Ortsbesichtigung mo-

delliert. 

 

Als Immissionsorte wurden insbesondere die zum Baubereich nächstgelegenen Hauptge-

bäude festgelegt. Die Zuweisung der Etagenanzahl erfolgte aus der Ortsbesichtigung. 

 

Die Lage der Immissionsorte ist im Rechenmodell 0 dargestellt. 

 

Die Einstufung der Immissionsempfindlichkeit der Bebauung erfolgte, da für das Untersu-

chungsgebiet keine Bebauungspläne aufgestellt sind, aus der Ortsbegehung. Danach wurde 

die Wohnbebauung durchgängig als Allgemeines Wohngebiet (WA) eingestuft. 

 

Die bei ca. km 14,75 - 14,95 vorhandenen Gärten wurden als Kleingärten mit einem Schutz-

anspruch eines Mischgebietes von 64 dB(A) tags bewertet.  
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5. Schallemission 

Das Gleismodell wurde aus dem vom Auftraggeber digital übergebenen Trassierungsentwurf 

generiert.  

 
Das für Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall vom Auftraggeber angegebene Verkehrs-

mengengerüst zum Prognosezeitpunkt 2030 ist in nachfolgender Tabelle zusammenfassend 

enthalten: 

 
Tab. 3  Verkehrsmengengerüst Prognose 2030 

Zug-Kategorie 
Anzahl Züge Geschwindigkeit (max.) 

tags nachts Nullfall Planfall 

Strecke 6002 (S-Bahn) (Abschnitt Karow - Buch)  

 S-Bahn S2 (4 Fahrzeugelemente) 192 0 100 km/h 100 km/h 
 S-Bahn S2 (3 Fahrzeugelemente) 0 46 100 km/h 100 km/h 
 S-Bahn S6 (3 Fahrzeugelemente) 96 34 100 km/h 100 km/h 
Strecke 6002 (S-Bahn) (Abschnitt Buch - Bernau)  
 S-Bahn S2 (4 Fahrzeugelemente) 144 0 100 km/h 100 km/h 
 S-Bahn S2 (3 Fahrzeugelemente) 0 40 100 km/h 100 km/h 
Strecke 6081 (F-Bahn)  

 SPFV  14 2 120 km/h 160 km/h 
 SPNV, RE3 32 6 120 km/h 160 km/h 
 SPNV, RE„9“  16 2 120 km/h 160 km/h 
 SPNV, RB24 32 6 120 km/h 160 km/h 
 SGV (120 km/h) 5 2 120 km/h 120 km/h 
 SGV (100 km/h) 60 26 100 km/h 100 km/h 

 

Die jeweiligen Fahrzeugkategorien der Zugverbände sind detailliert in Anhang 2 dargestellt.  

 

Die Gesamtverkehrsmenge wird jeweils zur Hälfte bzw. gemäß den Angaben der DB Netz 

AG auf die beiden Haupt-Richtungsgleise aufgeteilt. Auf der S-Bahnstrecke nutzt ein Teil der 

Züge die Kehrschleife zum „Wenden“ (Einfahrt / Ausfahrt). Damit ergeben sich gegenüber 

dem Abschnitt Berlin Karow - Berlin Buch im nachfolgenden Abschnitt Berlin Buch - Bernau 

geringere Verkehrsmengen der S-Bahn. 

 
 
Die sich aus der Verkehrsbelegung ergebenden Emissionspegel sind in Anhang 2 darge-

stellt. Der Schienenbonus wird generell nicht mehr berücksichtigt. 
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Für die Eisenbahnüberführung wird gemäß Verkehrslärmschutzverordnung im Prognose-

Nullfall (Lärmbelastung vor Umbau) entsprechend der Brückenkonstruktion einer Stahltrog-

brücke mit Schotterbett der Brückenzuschlag von KBr = 6 dB angesetzt.  

 

Geplant ist die Erneuerung durch eine Dickblechbrücke. Für diese schalltechnisch günstige-

re Konstruktion kann für den Prognose-Planfall (Lärmbelastung nach Umbau) ein um 3 dB 

geringerer Brückenzuschlag von KBr = 3 dB angewendet werden. 

 
Im Rahmen des Ersatzneubaus der Brücke werden die Streckengleise der F-Bahn (6081) 

um bis zu ca. 0,3 - 1,0 m verschoben. 

 

Gleichzeitig erfolgen zur Realisierung einer lichten Höhe der Überführung von 4,50 m jeweils 

für S-Bahn und F-Bahn Gleisanhebungen von maximal ca. 30 cm. 

  

Die lichte Weite der Überführung wird von 11,9 m auf 12,0 m vergrößert. 

 

Der Bereich mit erheblichem baulichen Eingriff ergibt sich aus dem Bereich, ab dem die 

Strecke 6081 den Bestand verlässt und anschließend wieder in den Bestand einmündet.  

 

Für den vorliegenden Ersatzneubau der EÜ Pölnitzweg ist dies der Bereich von ca. km 14,15 

- 15,25 (Strecke 6081). Innerhalb dieses Bereiches wird in einem getrennten Verfahren die 

EÜ Wiltbergstraße ertüchtigt. 

 

Die vorliegende Untersuchung beinhaltet nur den Bereich km 14,667 - 15.25. Der vorher 

angrenzende Bereich wird im Verfahren „EÜ Wiltbergstraße“ behandelt. 

 

Für die Fernbahngleise (Strecke 6081) wird im Prognose-Nullfall von einer Streckenge-

schwindigkeit von 120 km/h ausgegangen. Für den Planfall wird eine Streckengeschwindig-

keit von 160 km/h angenommen. 

 

Für die S-Bahn (Strecke 6002) ist sowohl in Nullfall als auch im Planfall eine maximale Stre-

ckengeschwindigkeit von 100 km/h anzusetzen (Kehrgleis v = 70 km/h).  
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6. Schallimmission 

Die Schallausbreitungsrechnungen wurden mit dem Programm SoundPLAN, Version 8.1 der 

SoundPLAN GmbH durchgeführt. Die entsprechenden Rechenvorschriften der Verkehrs-

lärmschutzrichtlinie [1] sind vollständig und normenkonform implementiert (Konformitätser-

klärung siehe Anhang 10). 

 
Die Ergebnisse der nach Verkehrslärmschutzrichtlinie für Prognose-Nullfall und Prognose- 

Planfall durchgeführten Einzelpunktrechnungen sind im Anhang 4 enthalten.  

 

Die Tabelle der Beurteilungspegel einschließlich der Prüfung auf wesentliche Änderung und 

der Anspruchsvoraussetzung auf Lärmschutz sind für die bahnrechte Seite im Anhang 4.1 

(IO im Baubereich) bzw. im Anhang 4.2 (IO außerhalb Baubereich) dargestellt. 

 

Anhang 4.3 (IO im Baubereich) bzw. Anhang 4.4 (IO außerhalb Baubereich) enthalten die 

entsprechenden Berechnungsergebnisse für die bahnlinke Seite.  

 

Der Anhang 4.5 stellt die anspruchsberechtigten Gebäude zusammenfassend in einem La-

geplan dar. 

 

Die Unterteilung in bahnrechte und bahnlinke Seite wurde nur zur besseren Übersicht vor-

genommen. Sie hat keine Auswirkungen auf die Berechnung der Anspruchsberechtigung auf 

Lärmschutz.  

 

Bei der schalltechnischen Berechnung wurde die Verkehrsbelastung für Immissionsorte in-

nerhalb des Baubereiches richtlinienkonform durchgehend sowohl für das Gebiet des Bau-

bereiches als auch der angrenzenden Streckengleise angesetzt. Für Immissionsorte außer-

halb des Baubereiches wurde nur die innerhalb des Baubereiches liegende Verkehrstrasse 

berücksichtigt. 

  
 
Die schalltechnischen Untersuchungen haben ergeben, dass die nach Verkehrslärmschutz-

verordnung als wesentliche Änderung der Lärmsituation definierte Pegelerhöhung von 3 dB 

(genau 2,1 dB) an keinem Immissionsort auftritt.  

 

Jedoch werden sowohl bahnrechts als auch bahnlinks an insgesamt fast 50 Gebäuden die 

Beurteilungspegel von mindestens 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts um maximal ca. 1 dB 
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erhöht. Aufgrund dieser Pegelerhöhung entsteht an den betroffenen Gebäuden ein gesetzli-

cher Anspruch auf Lärmvorsorge. Daher sind aktive Lärmschutzmaßnahmen zu untersu-

chen. 

 

Nachfolgend werden entsprechende Maßnahmen zur Geräuschminderung für die an-

spruchsberechtigten Gebäude diskutiert. Dabei wird der besseren Übersicht wegen erneut 

zwischen bahnlinks und bahnrechts unterschieden. 
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7. Schallschutzmaßnahmen 

7.1. Arten von Schallschutzmaßnahmen 

Liegt aufgrund eines erheblichen baulichen Eingriffes eine wesentliche Änderung (der Lärm-

situation) vor und überschreiten gleichzeitig die berechneten Beurteilungspegel die Immissi-

onsgrenzwerte, so sind im Rahmen der Lärmvorsorge Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. 

 

Dabei ist zu prüfen, durch welche aktiven Schallschutzmaßnahmen die Einhaltung der Im-

missionsgrenzwerte ermöglicht werden kann. Aktive Schallschutzmaßnahmen sind Maß-

nahmen an der Quelle, die die Schallemission des Verkehrsweges mindern können.  

 

Aktive Schallschutzmaßnahmen sind zum Beispiel: 
 

- die Errichtung von Lärmschutzwänden und/oder Lärmschutzwällen 

- der Bau von Tunneln 

- der Einbau von Schienenstegdämpfern und/oder Schienenstegabsorbern 

- das besonders überwachte Gleis (büG) 

 

Werden im Falle des § 41 die in der Rechtsverordnung nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 fest-

gelegten Immissionsgrenzwerte überschritten, hat der Eigentümer einer betroffenen bau-

lichen Anlage gegen den Träger der Baulast einen Anspruch auf angemessene Entschä-

digung in Geld, es sei denn, dass die Beeinträchtigung wegen der besonderen Benutzung 

der Anlage zumutbar ist. Die Entschädigung ist zu leisten für Schallschutzmaßnahmen an 

den baulichen Anlagen in Höhe der erbrachten notwendigen Aufwendungen, soweit sich 

diese im Rahmen der Rechtsverordnung nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 halten. 

 

Diese passiven Maßnahmen im Sinne der 24. BImSchV sind Schallschutzmaßnahmen am 

Immissionsort. Derartige Schallschutzmaßnahmen sind gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung 

bauliche Verbesserungen an Umfassungsbauteilen schutzbedürftiger Räume, die die Einwir-

kungen durch Verkehrslärm mindern. Zu den Schallschutzmaßnahmen gehört auch der Ein-

bau von Lüftungseinrichtungen in Räumen, die überwiegend zum Schlafen benutzt werden, 

und in schutzbedürftigen Räumen mit sauerstoffverbrauchender Energiequelle. 

 

Schutzbedürftig sind die in Tabelle 1 Spalte 1 der Anlage zur 24. BImSchV genannten Auf-

enthaltsräume.  
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Umfassungsbauteile sind Bauteile, die die schutzbedürftigen Räume baulicher Anlagen nach 

außen abschließen, insbesondere Fenster, Türen, Rollladenkästen, Wände, Dächer sowie 

Decken unter nicht ausgebauten Dachräumen. 

 

7.2. Kosten-Nutzen-Analyse 

Für die Kosten-Nutzen-Analyse werden die durch die aktiven Lärmschutzmaßnahmen (z. B. 

LSW, büG) verursachten Kosten dem erreichten Lärmschutz gegenübergestellt.  

 

Für die qualitative Bewertung des Lärmschutzes werden im Gutachten gemäß dem „Umwelt-

leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung...“ des Eisen-

bahn-Bundesamtes [5] sogenannte Schutzfälle definiert. Ein Schutzfall ist dabei eine Nut-

zungseinheit (Wohn- bzw. Büroeinheit), bei der sowohl eine wesentliche Änderung (der 

Lärmsituation) als auch eine Immissionsgrenzwertüberschreitung vorliegen. Dabei liegen 

zwei Schutzfälle vor, wenn die Immissionsgrenzwerte am Tage und in der Nacht überschrit-

ten sind. Wird der Immissionsgrenzwert nur am Tag oder in der Nacht überschritten, liegt ein 

Schutzfall vor. 

 

Zur Ermittlung der Schutzfälle erfolgt aus dem Typ des Gebäudes die Abschätzung der An-

zahl von Schutzeinheiten, die sich hinter den Gebäudefassaden befinden. 

 

Im Rahmen der Kosten-Nutzen-Analyse werden mehrere Varianten von aktiven Lärm-

schutzmaßnahmen sowohl in ihrer akustischen Wirkung als auch in ihren Kosten berechnet. 

Die Untersuchungen gehen dabei nach [5] vom sogenannten „Vollschutz“ aus, d.h. einer 

Lärmschutzmaßnahme, bei der an allen Immissionsorten mit wesentlicher Änderung die Im-

missionsgrenzwerte eingehalten werden und damit alle Schutzfälle gelöst sind. 

 

Für die schalltechnischen Untersuchungen werden zu Beginn der Variantenuntersuchung 

die Lärmschutzwände in einer Abstufung von jeweils einem Meter Wandhöhe modelliert. Für 

jede Berechnungsvariante werden die Kosten der Lärmschutzmaßnahme sowie die jeweils 

für Tag und Nacht gelösten bzw. verbleibenden Schutzfälle angegeben. Ebenfalls angege-

ben wird die durch die Maßnahmen erreichte Geräuschminderung in Form des arithmeti-

schen Mittelwertes der Pegelminderungen sowie die Überschreitung der Pegel von 70 dB(A) 

tags bzw. 60 dB(A) nachts.  
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In der vorliegenden Untersuchung wird auf die Ermittlung der Wirkung von Lärmschutzwän-

den > 10 m verzichtet. 

 

Grundlage der Abwägung, welche Lärmschutzmaßnahme den „gerade noch verhältnismäßi-

gen Aufwand“ darstellt, ist nach [5] das Verhältnis der Kosten der Lärmschutzmaßnahmen 

zur Anzahl insgesamt gelöster Schutzfälle.  

 

In Einzelfällen, in denen die Kosten der Schutzmaßnahmen außer Verhältnis zum Schutz-

zweck stehen, darf auch ganz auf aktive Lärmschutzmaßnahmen verzichtet werden.  

 

Nach [5] ist in der Regel eine Unverhältnismäßigkeit der Kosten gegeben, wenn die Kosten 

der (aktiven) Lärmschutzmaßnahme den Verkehrswert der zu schützenden Nutzung über-

steigen. Jedoch besteht auch bei Unterschreitung des Verkehrswertes nicht automatisch 

eine Verpflichtung zur Durchführung der Lärmschutzmaßnahme, da trotz der durch die 

Baumaßnahme verursachten Lärmsteigerung kein völliger Wertverlust des Objektes eintritt. 

 

Für die Lärmschutzmaßnahmen wird von folgenden Kosten ausgegangen: 

 
Lärmschutzwände: 
Die Basiskosten für Lärmschutzwände wurden dem aktuellen Kostenkennwertekatalog der 

DB AG [8] entnommen. Danach betragen die Kosten für die Herstellung von Lärmschutz-

wänden: 

 
Wandhöhe 

in m 
Kosten 

 in € je m 
 Wandhöhe 

in m 
Kosten  

in € je m 

1 1205  6 2970 
2 1380  7 3600 
3 1700  8 4300 
4 2030  9 5000 
5 2660  10 5800 

 
Für Wandhöhen zwischen 1 und 6 m sind die Kosten im Kostenkennwertekatalog direkt an-

gegeben, darüber hinaus wurden die Kosten interpoliert. 

 
Die Nutzungsdauer einer Lärmschutzwand beträgt ca. 25 Jahre. 
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„besonders überwachtes Gleis“ (büG): 
Das „besonders überwachte Gleis“ (büG) ist eine Schienenpflegemaßnahme, die darauf 

abzielt, einen besonders glatten Fahrflächenzustand und damit niedrigere Geräuschpegel zu 

erreichen. Die Geräuschpegelminderung des „büG“ beträgt ca. 2 - 3 dB. Die Berücksichti-

gung erfolgt im Rechenmodell im Emissionspegel des mit „büG“ behandelten Gleises. 

 
Die Kosten für das „büG“ wurden vom Auftraggeber mit 10 € /m und Jahr angegeben. 

 
Bezogen auf eine Nutzungsdauer von 25 Jahren betragen die Kosten 250 €/m Gleislänge. 

 
Schienenstegdämpfer: 
Schienenstegdämpfer werden am Gleis montiert und vermindern damit insbesondere die 

Schallabstrahlung der Schiene. Ihre geräuschmindernde Wirkung ist mit ca. 2 dB auf das 

Gesamtgeräusch allerdings sehr gering. 

 
Die Herstellungskosten der Maßnahme Schienenstegdämpfer wurden vom Auftraggeber mit 

ca. 230 € /m angegeben. 

 
Bezogen auf eine Nutzungsdauer von ca. 13 Jahren betragen die Kosten für die zum Kos-

tenvergleich benutzte Nutzungsdauer von 25 Jahren 460 €/m Gleislänge. 

 

7.3. Prüfung aktiver Lärmschutzmaßnahmen 

Nach der aktuellen Schall 03 sind als Lärmschutzmaßnahmen neben den Lärmschutzwän-

den und dem „besonders überwachten Gleis“ (büG) auch innovative Maßnahmen wie Schie-

nenstegdämpfer, Schienenstegabsorber und niedrige Schallschutzwände (0,5 - 1 m Höhe) 

möglich. 
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8. Variantenuntersuchung 

Nachfolgend werden verschiedene aktive Maßnahmen in ihrer Wirkung für die ermittelten 

Schutzfälle untersucht. 

 

8.1.1. Lärmschutz bahnrechte Seite  

Nachfolgende Berechnungen erfolgen für die bahnrechte Seite. 

 

Außenlärmschutzwand 
Die Untersuchung, durch welche aktive Lärmschutzmaßnahme (Lärmschutzwand) die Ein-

haltung der Immissionsgrenzwerte möglich wird, ist im Anhang 5 für die bahnrechte Seite 

dargestellt. 

 

Dabei wurde die Geräuschminderung durch Lärmschutzwände mit einer Länge von 300 m in 

Höhen von 2 - 6 m geprüft (Lageplan siehe Anhang 5.1). Auf eine Untersuchung von Lärm-

schutzwandhöhen größer 6 m wurde hier verzichtet. 

 

Die im Anhang 5.2 (Tabelle der Beurteilungspegel) sowie in Anhang 5.3 (Kosten-Nutzen-

Analyse) dargestellten Berechnungen zeigen, dass selbst mit einer 6 m hohen Lärmschutz-

wand nur 2 der insgesamt fast 60 Nacht-Schutzfälle gelöst werden könnten.  

 

Die optimale Variante in Bezug auf Kosten je gelöster Schutzfall und Lärmminderung stellt 

eine 4 m hohe Lärmschutzwand dar. Mit dieser können ca. 75 % aller Schutzfälle am Tag, 

jedoch keine Nachtschutzfälle gelöst werden. Fast alle Immissionsorte mit Beurteilungspe-

geln im Bereich zur Schwelle der Gesundheitsgefährdung von 60 dB(A) nachts erfahren Ge-

räuschminderungen unter die genannte Schwelle. Die mittlere Geräuschpegelminderung der 

Lärmschutzwand wurde mit über 12 dB berechnet, was eine sehr gute Lärmminderung dar-

stellt. 

 

Sowohl die nach dem Kostenkennwertekatalog der DB [8] berechneten Gesamtkosten der 

Lärmschutzwand ca. 610 T€ als auch die Kosten je gelöster Schutzfall von ca. 14 T€ sind 

angemessen und stehen nicht außer Verhältnis zum Schutzzweck.  
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Schallschutzempfehlung: 
Aus den berechneten Untersuchungsvarianten wird für die bahnrechte Seite letztendlich 

empfohlen, eine 5 m hohe und 360 m lange (beidseitig etwas abgestufte) Lärmschutzwand 

zu errichten und auf das „büG“ als zusätzliche Maßnahmen zu verzichten. Die Ergebnisse 

der Berechnung sind als Untersuchungsvariante 10 dargestellt. 

 

Mit einer solchen Lärmschutzwand können bis auf 2 Schutzfälle im 2. OG eines Gebäudes 

alle anderen Tagschutzfälle gelöst werden. Die Nachtschutzfälle würden (bis auf einen) kei-

ner Minderung erfahren, jedoch wird die Schwelle der Gesundheitsgefährdung von 60 dB(A) 

nachts für alle Immissionsorte beseitigt werden. 

 

Die Kosten je gelöster Schutzfall sind mit ca. 16 T€ angemessen, die absoluten Gesamtkos-

ten würden ca. 900 T€ betragen.  

 

8.1.2. Lärmschutz bahnlinke Seite  

Nachfolgende Berechnungen erfolgen für die bahnlinke Seite.  

 

Dabei wird für die Variantenuntersuchungen von Lärmschutzwänden berücksichtigt, dass 

perspektivisch die Herstellung eines zweiten S-Bahngleises geplant ist. Dies ist nicht Be-

standteil des Bauvorhabens EÜ Pölnitzweg, jedoch kann unter Rücksicht auf zukünftige Pla-

nungen die LSW damit nicht unmittelbar an das vorhandene S-Bahngleis gestellt werden.  

 

Es wird vorsorglich einen Abstand von 4 m zur Mitte des geplanten 2. S-Bahngleises ange-

setzt. 

 

Aufgrund unterschiedlicher Bebauungsstruktur wurden die Berechnungen für die Bereiche 

Viereckweg bzw. Röbellweg getrennt durchgeführt.  

 

Außenlärmschutzwand (I) 
Die Untersuchung, durch welche aktiven Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände) eine 

Einhaltung der Immissionsgrenzwerte möglich wird, ist für die bahnlinke Seite im Bereich 

Viereckweg im Anhang 6 enthalten.  

 



GE S-Bahn Berlin, S2 Nord - EÜ Pölnitzweg - Schallimmissionsschutz cdf  
Bericht 14-2990 / 02-1-SL                           Stand: 23.03.2021 Seite 24 
 
 

  

Dabei wurde hier die Geräuschminderung durch Lärmschutzwände mit einer Länge von ca. 

350 m in Höhen von 2 - 8 m geprüft. Die Anordnung der Lärmschutzwände ist im Anhang 

6.1 dargestellt.  

 

Die für den Bereich Viereckweg im Anhang 6.2 (Tabelle der Beurteilungspegel) sowie in An-

hang 6.3 (Kosten-Nutzen-Analyse) dargestellten Berechnungen zeigen, dass in diesem Be-

reich mit einer 8 m hohen Lärmschutzwand alle Tag-Schutzfälle gelöst werden könnten, je-

doch nur 15 der insgesamt 125 Nacht-Schutzfälle. 

 

Die optimale Variante nach den Kosten je gelöster Schutzfall führt mit 8 T€ je gelöster 

Schutzfall auf eine 5 m hohe Lärmschutzwand. Mit dieser Lärmschutzwand könnten ca. 90% 

der Tagschutzfälle, jedoch nur 2 Nachtschutzfälle gelöst werden.  

 

Auch für alle Immissionsorte mit Beurteilungspegeln im Bereich zur Schwelle der Gesund-

heitsgefährdung von 60 dB(A) nachts könnten die Überschreitungen beseitigt werden. Die 

mittlere Geräuschpegelminderung der Lärmschutzwände wurde mit ca. 11 dB berechnet, 

was ebenfalls eine sehr gute Lärmminderung darstellt. 

 

Sowohl die nach dem Kostenkennwertekatalog der DB [8] berechneten Gesamtkosten der 

Lärmschutzwand ca. 930 T€ als auch die Kosten je gelöster Schutzfall von ca. 8 T€ sind 

angemessen und stehen nicht außer Verhältnis zum Schutzzweck.  

 

Mit abgestuften und auf 5,5 - 6,0 m erhöhten Lärmschutzwänden wäre eine weitere Ge-

räuschminderung möglich. 

 

Außenlärmschutzwand (II) 
Für den Bereich Röbellweg sind die Berechnungsergebnisse zu Lärmschutzmaßnahmen in 

Anhang 7 dargestellt.  

 

Dabei wurde hier die Geräuschminderung durch Lärmschutzwände mit einer Länge von 

250 m in Höhen von 2 - 10 m geprüft. Die Anordnung der Lärmschutzwände ist in Anhang 

7.1 dargestellt.  

 

Die in Anhang 7.2 (Tabelle der Beurteilungspegel) sowie in Anhang 7.3 (Kosten-Nutzen-

Analyse) dargestellten Berechnungen zeigen, dass in diesem Bereich mit einer 3 m hohen 

Lärmschutzwand ein Optimum erreicht wäre. 
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Bei einer durchschnittlichen Pegelminderung von ca. 5 dB könnten ca. 85 % alle Tag-

Schutzfälle gelöst werden, jedoch noch keine Nachtschutzfälle. Die Kosten je gelöster 

Schutzfall von ca. 3,5 T€ sind sehr niedrig. 

 

Schallschutzempfehlung: 
Aus den berechneten Untersuchungsvarianten wird für die bahnlinke Seite letztendlich emp-

fohlen, im Bereich des Röbellweges eine 4 m hohe und ca. 250 m lange Lärmschutzwand zu 

errichten und im Bereich des Viereckweges die Lärmschutzwand auf einer Länge von ca. 

300 m mit 6 m zu bemessen. 

 

Die Ergebnisse der Teil-Berechnung sind für den Bereich des Viereckweges als Untersu-

chungsvariante 10 in Anhang 6.2 bzw. Anhang 6.3 dargestellt. 

 

Für den Röbellweg sind sie in Anhang 7.2 bzw. Anhang 7.3 enthalten. 

 

8.2. Mittellärmschutzwand 

Nach Angaben des Auftraggebers ist die Errichtung einer Mittel-Lärmschutzwand zwischen 

S-Bahn und Fernbahn aufgrund des zu geringen Gleisabstandes nicht realisierbar. 

 

8.3. besonders überwachtes Gleis, Schienenstegdämpfer 

In vorangegangenen Untersuchungen wurde ermittelt, dass mit Maßnahmen wie büG und 

Schienenstegdämpfern keine deutliche Verbesserung des Schallschutzkonzeptes erreicht 

werden konnte. 

 

In der vorliegenden Untersuchung wurde daher auf diese Maßnahmen verzichtet. 
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9. Zusammenfassung 

Die geprüften aktiven Lärmschutzmaßnahmen haben gezeigt, dass mit Lärmschutzwänden 

von ca. 4 bis 6 m Höhe beiderseits der Bahnstrecke eine deutliche Lärmminderung bei gu-

tem Kosten-/Nutzen-Verhältnis und noch zumutbaren Gesamtkosten erreicht werden kann. 

Dabei wird und eine hohe Anzahl von Tagschutzfällen gelöst.  

 

Zur optischen Gestaltung die Lärmschutzwände wurden die Lärmschutzwände am Anfang 

und Ende jeweils auf eine Höhe von 2 m sowie auf dem Überführungsbauwerk auf 3 m  ab-

gestuft. 

 

Für den Untersuchungsbereich wird aus der Abwägung folgender aktiver Lärmschutz in 

Form von Lärmschutzwänden abgeleitet: 

 
 

Bereich Strecke Strecken- 
km 

Wandhöhe 
in m über SO 

Wandlänge 
in m 

Kosten 
in T€ 

Röntgentaler 
Weg 

6081 
bahnrechts 

15,020 - 15,030 
15,030 - 15,050 
15,050 - 15,350 
15,350 - 15,370 
15,370 - 15,380 

 
  2 
  3 
  5 
  3 
  2 
 

360 ca. 900 

Viereckweg/ 
Röbellweg 

6081 
bahnlinks 

14,745 - 14,755 
14,755 - 14,765 
14,765 - 15,000 
15,000 - 15,010 
15,010 - 15,020 
15,020 - 15,320 
15,320 - 15,340 
15,340 - 15,350 
15,350 - 15,360 

  
  2 
  3 
  4 
  3 Br. 
  4 
  6 
  4 
  3 
  2 
 

615 ca. 1 500 

Aktive Lärmschutzmaßnahmen (Br. - Brücke) 

 

Insgesamt wird die Errichtung von 2 Lärmschutzwänden mit einer Gesamtlänge von fast 

1000 m mit Kosten von ca. 2,4 Mio. € empfohlen. 

 

§ 41 Abs. 1 BImSchG fordert, bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher 

Straßen sowie von Eisenbahnen, Magnetschwebebahnen und Straßenbahnen unbeschadet 
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des § 50 sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem Stand der Technik ver-

meidbar sind. Nach dem Stand der Technik sind die berechneten Pegelminderungen nur 

erreichbar, wenn die Lärmschutzwände zur Gleisseite hochabsorbierend ausgeführt werden. 

Die empfohlenen Lärmschutzwände sind auf der Bahnseite daher immer „hochabsorbierend“ 

auszuführen.  

 

Die angegebenen Höhen beziehen sich auf die Höhe über Schienenoberkante, der Abstand 

von Gleismitte beträgt (maximal) 4,5 m. 

 

Die Lage der Lärmschutzwände sowie die Kennzeichnung aller Gebäude, bei denen den 

Eigentümern trotz Errichtung der Lärmschutzwände ein Anspruch auf passiven Schallschutz 

„dem Grunde nach“ zusteht, sind in Anhang 8 eingetragen.  

 

In den Berechnungstabellen in Anhang 9 sind die Gesamtergebnisse (Nullfall, Planfall, Plan-

fall mit Maßnahmen) dargestellt.  

 

Die nachfolgende Tabelle enthält alle 52 Gebäude, für die Ansprüche auf passiven Schall-

schutz dem Grunde nach verbleiben: 
 
 
Pölnitzweg 53 Röbellweg 50 Röntgentaler Weg 24A Viereckweg 18
Pölnitzweg 55 Röbellweg 52 Röntgentaler Weg 26 Viereckweg 20
Pölnitzweg 57 Röbellweg 52A Röntgentaler Weg 26A Viereckweg 22
Pölnitzweg 59 Röbellweg 52B Röntgentaler Weg 28 Viereckweg 24
Röbellweg 32 Röntgentaler Weg 8 Viereckweg 1 Viereckweg 26
Röbellweg 34 Röntgentaler Weg 12 Viereckweg 2 Viereckweg 27
Röbellweg 36 Röntgentaler Weg 14 Viereckweg 5 Viereckweg 28
Röbellweg 40 Röntgentaler Weg 16 Viereckweg 7 Viereckweg 29
Röbellweg 42 Röntgentaler Weg 18 Viereckweg 8 Viereckweg 30 VH
Röbellweg 44 Röntgentaler Weg 20 Viereckweg 12 Viereckweg 30
Röbellweg 46 Röntgentaler Weg 20A Viereckweg 14 Viereckweg 31
Röbellweg 46A Röntgentaler Weg 22 Viereckweg 16 Viereckweg 32
Röbellweg 48 Röntgentaler Weg 24 Viereckweg 17 Viereckweg 34  
 

Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung wurden Lärmschutzwände beiderseits der 

Strecke empfohlen. Aufgrund der Anordnung der bahnlinken Lärmschutzwand auf der EÜ ist 

nach [1] der Einbau einer Unterschottermatte in diesem Bereich erforderlich. Die geräusch-

mindernde Wirkung dieser Maßnahmen wurde in den schalltechnischen Berechnungen be-

rücksichtigt. 
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Anhang 1 Lagepläne  
 

 
Bildquelle: OpenStreetMap 

 

 

Auszug aus dem Flächennutzungsplan 
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Anhang 2 Verkehrsbelegung und Emissionsdaten 
 

Verkehrsbelegung  Prognose 2030 
 

Strecke 6002
Abschnitt Karow - Buch
S-Bahn Anteil EÜ km13,5/ 14,4
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S-Bahn, S2 6-22 Uhr 96 96 100 5-Z2_A8 4
22-6Uhr 0 0 100 5-Z2_A8 4

S-Bahn, S2 6-22 Uhr 0 0 100 5-Z2_A8 3
22-6Uhr 23 23 100 5-Z2_A8 3

S-Bahn, S6 6-22 Uhr 48 48 100 5-Z2_A8 3
22-6Uhr 17 17 100 5-Z2_A8 3

Abschnitt Buch - Bernau
S-Bahn Anteil EÜ km 21,9
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S-Bahn, S2 6-22 Uhr 72 72 100 5-Z2_A8 4
22-6Uhr 0 0 100 5-Z2_A8 4

S-Bahn, S2 6-22 Uhr 0 0 100 5-Z2_A8 3
22-6Uhr 20 20 100 5-Z2_A8 3

Zusammensetzung Fahrzeug

Zusammensetzung Fahrzeug

Anzahl [Summe beider 
Ri]

Anzahl [Summe beider 
Ri]

 
 

Tag Wiltbergstraße Bereich Kehrgleis Pölnitzweg

S2-4  = 96, S6 = 48 S2-4 = 72

S2-4 = 24, S6 = 48 Kehrgleis
S2-4 = 48, S6 = 96

S2-4 = 24, S6 = 48

S2-4  = 96 / S6 = 48 S2-4 = 72

Nacht Wiltbergstraße Bereich Kehrgleis Pölnitzweg

S2-3  = 23, S6 = 17 S2-3 = 20

S2-3 = 3, S6 = 17 Kehrgleis
S2-3 = 6, S6 = 34

S2-3 = 3, S6 = 17

S2-3  = 23, S6 = 17 S2-3 = 20
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Strecke 6081
Abschnitt Karow - Rüdnitz
Fernbahnanteil EÜ km 13,5/ 14,4/ 21,9/ 22,7/ 22,9
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SPFV 6-22 Uhr 7 7 160 1 2 2 9
22-6Uhr 1 1 160 1 2 2 9

SPNV, RE3 6-22 Uhr 16 16 160 7-Z5_A4 1 9-Z5 5
22-6Uhr 3 3 160 7-Z5_A4 1 9-Z5 5

SPNV, RE"9" 6-22 Uhr 8 8 160 7-Z5_A4 1 9-Z5 5
22-6Uhr 1 1 160 7-Z5_A4 1 9-Z5 5

SPNV, RB24 6-22 Uhr 16 16 160 7-Z5_A4 1 9-Z5 5
22-6Uhr 3 3 160 7-Z5_A4 1 9-Z5 5

SGV 6-22 Uhr 2 3 120 7-Z5_A4 1 10-Z5 8 10-Z18 30
22-6Uhr 1 1 120 7-Z5_A4 1 10-Z5 8 10-Z18 30

SGV 6-22 Uhr 27 33 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 8 10-Z18 30
22-6Uhr 12 14 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 8 10-Z18 30

Zusammensetzung Fahrzeug
Anzahl [Summe beider 

Ri]

 
 
Die Zugzahlen entsprechen der BVWP Prognose 2030 (Stand KW36/2018).
Der SPNV wurde entsprechend der aktuell stattfindenden Ausschreibung des VBB zum Netz Elbe-Spree angepasst bzw. anhand aktueller Erkenntnisse ergänzt.
Der SPFV wurde entsprechend aktueller Erkenntnisse ergänzt.
Der SGV wurde plausibilisiert und entsprechend den daraus getroffenen Ableitungen ergänzt/ verändert.
Die Zugzahlen der S-Bahn wurden entsprechend des LNVP Brandenburg 2018 (Stand September 2018) angepasst.

18.02.2019, I.NM-O-E

 
 

Fahrzeug-Liste 
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Anhang 2.1 Verkehrsbelegung Prognose-Nullfall 
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Anhang 2.2 Verkehrsbelegung Prognose-Planfall 
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Anhang 3 Lageplan des Rechenmodell und der Immissionsorte  
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Anhang 4 Anspruchsvoraussetzung auf Lärmschutz 
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Anhang 4.1 Lärmschutzanspruch - bahnrechts im Baubereich 
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Anhang 4.2 Lärmschutzanspruch - bahnrechts außerhalb 
Baubereich 
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Anhang 4.3 Lärmschutzanspruch - bahnlinks im Baubereich 
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Anhang 4.4 Lärmschutzanspruch - bahnlinks außerhalb 
Baubereich 
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Anhang 4.5 Lärmschutzanspruch - Lageplan der Gebäude  
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Anhang 5 Variantenrechnung Lärmschutzwand - bahnrechts 
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Anhang 5.1 Rechenmodell Lärmschutzwand - bahnrechts 
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Anhang 5.2 Beurteilungspegel Lärmschutzwand - bahnrechts 
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Anhang 5.3 Kosten-Nutzen-Analyse Lärmschutzwand - bahnrechts 
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Anhang 6.2 Beurteilungspegel Lärmschutzwand - bahnlinks (I) 
 

 



GE S-Bahn Berlin, S2 Nord - EÜ Pölnitzweg - Schallimmissionsschutz cdf  
Bericht 14-2990 / 02-1-SL                        Stand: 23.03.2021 Seite 72 
 

 
 

 



GE S-Bahn Berlin, S2 Nord - EÜ Pölnitzweg - Schallimmissionsschutz cdf  
Bericht 14-2990 / 02-1-SL                        Stand: 23.03.2021 Seite 73 
 

 
 

 
 



GE S-Bahn Berlin, S2 Nord - EÜ Pölnitzweg - Schallimmissionsschutz cdf  
Bericht 14-2990 / 02-1-SL                        Stand: 23.03.2021 Seite 74 
 

 
 

Anhang 6.3 Kosten-Nutzen-Analyse LSW - bahnlinks (I) 
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Anhang 7 Variantenrechnung LSW - bahnlinks (II) 
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Anhang 7.2 Beurteilungspegel Lärmschutzwand - bahnlinks (II)  
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Anhang 7.3 Kosten-Nutzen-Analyse LSW - bahnlinks (II) 
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Anhang 8 Plan der Lärmschutzmaßnahmen 
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Anhang 9 Beurteilungspegel / verbleibende Lärmschutzansprüche 
 



GE S-Bahn Berlin, S2 Nord - EÜ Pölnitzweg - Schallimmissionsschutz cdf  
Bericht 14-2990 / 02-1-SL                        Stand: 23.03.2021 Seite 83 
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Anhang 9.2 Verbleibende Lärmschutzansprüche - bahnlinks  
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Anhang 10  Konformitätserklärung der Software 
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